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(2) Für die Anwendung von Zusatzstrafen gelten die all
gemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes mit den nachfolgen
den Besonderheiten.

(3) Die Aufenthaltsbeschränkung kann bei einem Jugend
lichen angewandt werden, wenn seine weitere Erziehung im 
bisherigen Lebenskreis nicht gesichert, das Femhalten von 
bestimmten Orten erforderlich und gleichzeitig eine ord
nungsgemäße Unterbringung und Erziehung an dem vorge
sehenen Aufenthaltsort gewährleistet ist. Das Gericht hat von 
der Aufenthaltsbeschränkung das für den bisherigen Wohn
ort des Jugendlichen zuständige Organ der Jugendhilfe zu 
benachrichtigen.

(4) Das Verbot bestimmter Tätigkeiten (§ 53), die Vermö
genseinziehung (§ 57) und die Aberkennung staatsbürger
licher Rechte (§ 58) finden für Jugendliche keine Anwendung.

§70

Auferlegung besonderer Pflichten durch das Gericht 
bei Vergehen

(1) Das Gericht kann dem Jugendlichen besondere Pflich
ten auferlegen, wenn diese unter Berücksichtigung der 
Schwere des Vergehens, der Lebens- und Erziehungsverhält
nisse des Jugendlichen und seiner moralischen und geistigen 
Entwicklung ausreichen, um seine Bewährung in der Gesell
schaft durch eigene Leistungen zu sichern und seine Persön
lichkeitsentwicklung durch sinnvolle, kontrollierbare Anfor
derungen zu fördern.

(2) Als Pflichten können insbesondere allein oder mitein
ander verbunden auferlegt werden:
— Wiedergutmachung des Schadens durch eigene Leistung 

im Einverständnis mit dem Geschädigten;
— Durchführung unbezahlter gemeinnütziger Arbeiten in der 

Freizeit bis zur Dauer von zehn Arbeitstagen;
— Bindung an den Arbeitsplatz für eine Dauer bis zu zwei 

Jahren;
— Aufnahme oder Fortsetzung eines Lehr- oder Ausbildungs

verhältnisses.

(3) Kollektive der Werktätigen, befähigte und geeignete 
Bürger oder die Erziehungsberechtigten können für die Er
füllung der Pflichten durch die Jugendlichen bürgen. Für die 
Übernahme und Beendigung der Bürgschaft gilt § 31 entspre
chend.

(4) Entzieht sich der Verurteilte den ihm auferlegten Pflich
ten, kann das Gericht Jugendhaft bis zu zwei Wochen aus
sprechen, insbesondere, wenn das Kollektiv oder der Bürge 
dies beantragen.

Strafen ohne Freiheitsentzug

§71

Grundsatz

Bei Strafen ohne Freiheitsentzug gelten die Bestimmungen 
des 3. Kapitels unter Berücksichtigung der folgenden Beson
derheiten. Bei Vergehen Jugendlicher können Strafen ohne 
Freiheitsentzug auch ausgesprochen werden, wenn sie im ver
letzten Gesetz nicht angedroht sind.

§72

Verurteilung auf Bewährung

(1) Die Verurteilung auf Bewährung kann bei Jugend
lichen im Interesse ihrer persönlichen Entwicklung mit der

Auflage verbunden werden, an Weiterhildungslehrgängen 
teilzunehmen oder die Schulbildung abzuschließen.

(2) Bei der Verpflichtung" eines Jugendlichen zur Bewäh
rung am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten, daß die Lehre 
oder Berufsausbildung fortgesetzt oder die Arbeit mit einer 
weiteren Ausbildung oder Maßnahme der beruflichen Wei
terbildung verbunden wird.

§73

Geldstrafe als Hauptstrafe

Wird Geldstrafe als Hauptstrafe angewandt, so beträgt sie 
bei Jugendlichen höchstens 500,— Mark.

V Strafen mit Freiheitsentzug

§74
Jugendhaft

(1) Jugendhaft kann angewandt werden, um bei einer 
weniger schwerwiegenden Straftat, jDei der die Haftstrafe ge
setzlich zulässig und die unverzügliche und nachdrückliche 
Disziplinierung erforderlich ist, einer weiteren Fehlentwick
lung nachhaltig entgegenzuwirken.

(2) Jugendhaft wird für die Dauer von einer Woche bis zu 
drei Monaten ausgesprochen. Das Gericht hat festzulegen, 
wenn die Jugendhaft nicht in das Strafregister einzutragen 
ist.

(3) Die Jugendhaft wird von Erwachsenen getrennt voll
zogen. Durch gesellschaftlich nützliche Arbeit und sinnvolle 
Freizeitgestaltung soll der Jugendliche zur Ordnung und Dis
ziplin angehalten werden.

(4) Die Dauer der Jugendhaft wird nach vollen Wochen 
und Monaten berechnet.

§75

Einweisung in ein Jugendhaus
(aufgehoben)

§76

Freiheitsstrafe

Bei Freiheitsstrafe gelten die Bestimmungen des 3. Kapi
tels.

§77

Besonderheiten des Strafvollzugs an Jugendlichen

(1) 'Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen erfolgt 
in Jugendhäusern unter besonderer Berücksichtigung der 
Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen.

(2) Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den jugendlichen 
Täter zu bewußter gesellschaftlicher Disziplin, Verantwor
tung und Arbeit führen und ihm durch Bildung und Erzie
hung, berufliche Qualifizierung sowie kulturell-erzieherische 
Einwirkung einen seinen Leistungen und Fähigkeiten gemä
ßen Platz in der sozialistischen Gesellschaft sichern.

§78

Ausschluß der lebenslänglichen Freiheitsstrafe

Gegen Jugendliche wird die lebenslängliche Freiheitsstrafe 
nicht ausgesprochen. '


